
02 V. Das Seelenhafte. Der Wissenserwerb.

Tue ich etwas bei allem dem, was wir hier geschildert
haben? Der naive Mensch ist wohl geneigt, die Frage zu

bejahen: Er redet so, als „mache“ ich bewußt tätig aus der
für irrtümlich befundenen Natursetzung, also etwa „Mann“,
eine andere, nämlich „Baumstamm“. Der Sachverhalt ist
aber vielmehr dieser: Ich schaue in einem bestimmten Jetzt
im ordnungshaften Sinne die Setzung „Mann“ als zurecht¬
bestehend; und sie besteht auch für mich zu recht, sie ist
„richtig“ im Rahmen der Gesamtheit, welche ich in jenem
Jetzt bewußt habe; aber sie bleibt nicht richtig, sie „bewährt“
sich nicht, wenn mein bewußt gehabter Inhalt sich bereichert.
Plötzlich schaue ich ein Anderes: „Baumstamm“, und zwar
schaue ich dieses Neue in seiner Ordnungsbedeutung mit
einem gewissen Tone der Erledigung an ihm; das Neue trägt
nämlich an sich ein gewisses unanschauliches Zeichen, welches
bedeutet, daß mein Selbst vordem „Mann“ geschaut hatte,
daß angesichts der Setzling „Mann“ aber nicht alles in Ord¬

nung ist. Von bewußtem Tun als Erlebnis ist da gar keine
Rede. —

2. Das Gesetz.

Wir unterlassen einstweilen ein tieferes Eindringen in
den Sachverhalt und reden an zweiter Stelle von Verbesser-
barkeit und Irrtum mit Rücksicht auf mein Wissen um Na¬
turgesetze, also um das, was der Naturfoscher gern Tatsachen
zu nennen pflegt. Naturgesetz im weitesten Sinne des Wortes
heißt uns hier jede Verkettung von Letztheiten des Natur-
soseins, welche in vielen Fällen, also, in unserer Sprache,
als Klasse verwirklicht war. Löwe ist ein Naturgesetz in
diesem Sinne, aber auch elektrischer Strom und die Kausal-
verhiüpfung zwischen Reihung und Wärme. Daß das erste
Mal eine Eigenschaftsverkeltung gemeint ist, das zweite Mal


